
DR. FRANZ LOSCHNAK 
BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl: 50 115/636-11/2/92 

An den 

II-=51/{'I d:~r Bcoibrte!'! ru ~en ~tenol!f~r~ische~ 'Pl'i",f..."., ... ,,~, 
.,. __ H_."", __ , ,~ ...... _ ,._._" .. _" ... ,. . • "._ 

des Nationalrates XVlil. GCSCLZgcoUllgS!-1 ... i,0JC 

Wien, am 22. April 1992 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

2.l{62 lAB 

1992 ~04" 23 

zu 25128J 
Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Madeleine PETROVIC und FreundInnen 

haben am 31.3.]992 unter der Nr. 2572/.1 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "F.rgänzende Anfrage zum Fall 

Georg Helmut SMOLLIN bzw. zu Vorgängen im Bereich der Salzburger 

Polizei" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wi.eso. lie~ Kripo-Chef .Manfred C?linlg d~n vgll erytmiind~gten 
SmollIn bIS zum 11. JUlI ]975 seIne GeschaftstatlgkeIt uneInge­
schränkt w~iterausüben, .ob~ohl er jedenfalls allersp~testens 
zum 2. JUlI .1975 nachweIslIch von dessen voller Entmundl:!.lmg 
Bescheid wußte? 

2. Am 9. Juli ]975 teilte Glinig dem Geschäftsführer Smollins 
Rupert Fr~hlich schriftlich mit, daß "laut telefonischer Verfü­
gl~ng des ~errry I .. andesger i. ch t sra tes" Dr:. K ll~semann des" Bez i rksge­
rlc~tes fur Zlvllrechlssachen Graz samtlIche Waren von Beam­
ten der Bun<1espol1zeidirektion Salzburg sofort zu inventari.sie­
ren" seien, di(~ Smol1 in bestell t hat. In der Strafanzeige der 
Poli.ze1..Salzburg an dte StaatsanwaJ.tschaft Salzbllrg wurde

d 
am 

.13. JUlI bet.ont., daß zur genauen llberprufung des Warenla(;>el's 
eine Inventur unerläßI ich" sei, "da nur so f;in detai! lIE;'!r­

ter Abg~ng von Waren festge~tellt werden kan~ '. N~chwelsllch 
w~!rde eIne solche Invent.arunerung vol) der Poll?-el nIe durchge­
fuhrt, Das hatte zur Folge, daß Smoilln verurtellt wurde, Fir­
men betrog~n zu haben, wi~wohl in.F.rmangelung.eines Jnventars 
der Verbleib bzw. das Schlcksal elnes erhebllchen Telles der 
Wa~e.ungeklt:lrt.i~t.. Wie kOl)nte es passierel)"daß der L~iter d~r 
krlmInaTpollzelllchen Abtellling Manfred GllnIg trotz rlcht.erII­
cher V~rfügllng e~ne. Inventarisler:-ung unterließ.und dadl!Tch,eine 
Oberprufung des "chlcksals der 1m Lager Smolllns befIndlIchen 
Waren verunm~glichte? 
~ie erklärel) ~ie sic1:1 vor diesem Hintergrund dir; T<;ltsache, daß 
In der Anzeige an die Staatsanwaltschaft der dringende Ver­
dacht" geäußert wurde, "daß allenfalls das gesamte La~er abver­
kauft worden wäre, ohne die Gläubiger zu befriedigen". 

3. Wie 1aut.en die Polizeiprotokolle zl! d~n dur:-chgefUhrten l.agerab­
verkaufen; welche Angaben werden hlnsIchtllch des Ablaufes von 
Zahlungsfristen getrOffen? 

4. Welche Rechtfertigung glbt es für die pOlizeilich gedeckten, 
ohne Inventarlsierllng erfolgten Lagerabverkäufe, wenn nachweis­
lich Zahlungsziele (30 bis 90 Tage} nicht ausgesch~pft waren? 

5. In einem Fernschreiben an die Bundespolizeidirektion Innsbruck 
behauptet Glinig am ]4. Juli 1975, daß Smollin an keine einzige 
I.ieferfirma Zahlungen geleistet habe, wiewohl er in demselben 
Schriftstück ebenso von "noch nicht ff~stgestel1ten Lieferfir­
men", bei. wel c1:1en WarE;'! um ].15 Mi 11 ion~n S~hi 11 i ng bestell t 
worden sei, spricht. Wie erklaren Sle Sich dlese Diskrepanzen 
in ein und demselben Schreiben Glinigs? 
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6. Welche Angaben zu durchgeführten Recherchen betreffend das 
VermHgen ~mollins (Ins~esondere unbeweglic~es Vermögen) .befi~­
den sich Inden ~ollzelQrotok911en respektive ~n der.poJIzelI1-
chen Akte Smoilin. Wurtlen die Angaben Smoillns hinsichtlich 
vorhandener VermHgensbeslandteile mit der erforderlichen Genau­
igkeit überprüft? Wenn ja, welcher Nachweis findet stch darüber 
in den Akten? 

7. In ei~em Schreiben vom 14. Juli 1975 teilte Glinig dem l.andesge­
richtSalzburg mit, daß die der Polizei vorliegenden Strafanzei­
gen unmittelbar dem Gericht übermittelt wUrden. Welche und 
wieviele Strafanzeigen lagen zum 14. Juli 1.975 bzw. zum Zeit­
punkt der Verhaftung SmolTins (11. Juli 1975) vor? 

R. Ist es zutreffend, daß der Polizei in Salzburg am 21. August 
.1975 vom InnenminIsterium mitgeteilt wurde, daß "nach Mittei­
lung von Interpol Den Haag .. Van WHrden .... nicht bereit" 
s~i, "wegen Be~rug~s Anzeige.zu erstatten~. . . 
Wie erklaren Sie Sich dann die EXistenz einer derartigen Anzei­
ge in den Salzburger Polizeiakten? 

9. Eine ähnliche negative Mitteilung von Interpol Madrid vom 26. 
August . .1975 p.~is{ie~t a~lch betreffen<.l die.Flrma N<?vedades FOJ.ls 
S.Ä. Wie erklaren Sle Sich dennoch dle EXlstenz eIner derartI­
gen Anzeige in den Salzburger Polizeiakten? 

JO. Die VorwUrfe Smollins stUtzen sich auf umfangreiches Beweismale­
rial und wurden bislang auch von renommierten Medien ("Profil", 
"Wochenpresse", "SV7. Salzburg") als absolut slichhal~ig erach­
tet. Welche Veranlassungen hat das Innenressort zu einer lucken­
losen Aufklürllng der VorwUrfe gegen die Salzburger Kripo ge­
setzt? 

]]. Sehen Sie einen Zusammenhang mit den spektakulAren "Bellrlallbun­
gen" im Bereich einer offensichtlich tiberforderten Salzburger 
Polizei? 

12. Glauben Sie persHnlich, daß trotz der erwAhnten, durch Schrift­
stücke nachvollziehbaren Vorwürfe, es der Rechtstaatlichkeit 
und dem Vertrauen in die Hsterrelchische Polizei zuträglich 
ist, weiterhin eine volle AUfklArun~ des Falles Smollin nicht 
mit äußerstem Nachdruck zu betreiben." 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

7.u Frage 1: 

Die Bundespolizeidirektion Salzburg informierte am 2.7.1975 die 

GewerbebehHrde und das Vormundschaftsgericht in Salzburg umfassend 

vom Sachverhalt. Die GewerbebehHrde verfügte bescheidmäßig die 

Schließung des Betriebes. 

7.u Frage 2: 

Die Verfügung des Landesgerichtsrat.es Dr. KLUSEMANN war nicht als 

Weisung, sondern als Ersuchen zu werten, eine Inventarisierung des 
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Warenlagers durchzuführen; dieses Ersuchen erwies sich bei den 

gegebenen Resourcen jedoch als undurchführbar. Man einigte sich 

nach zahlreichen Telefonaten - darauf, sporadisch den Abverkauf des 

Lagers durch Kriminalbeamte zu beaufsichtigen. 

Leider verzögerte sich das Erscheinen des Kurators des Herrn 

SMOLLIN in Salzburg, um die Zuständigkeit für die Liquidierung des 

Warenlagers wahrzunehmen. 

Am 5.7.1975 wurde die Bundespolizeidirektion Graz ersucht, das 

Vormundschaftsgericht Graz vom Sachverhalt zu verständigen. 

Am 9.7.1975 wurde l.andesgerichtsrat Dr. KLUSEMANN ersucht, dringen­

de Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Liquidierung des Geschäftes zu 

setzen. 

Am 8.7.]975 sollte der Kurator des Herrn SMOLLIN in Salzburg er­

scheinen, kam jedoch erst am 10.7.1975. 

Mit Schreiben vom J1.7.1975 beantragte die Bundespolizeidirektion 

Salzburg von der zuständigen Staatsanwaltschaft ua. die Sicherstel­

lung der Waren. Es bestand nämlich der Verdacht, daß Herr SMOl.LIN 

den Erlös aus dem Verkauf von Waren nicht zur Befriedigung der 

Warenlieferanten verwendet hätte. 

2462/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu Frage 3: 

Am 9.7.1975 wurden im Geschäft - laut Angaben des kontrollierenden 

Kriminalbeamtert - 23 Waren zum Gesamtpreis von ca. öS 1.200,- ver­

kauft. Im tibrigen kann diese Frage mangels Unterlagen nicht mehr 

beantwortet werden. 

Zu Frage 4: 

Auch diese Frage kann mangels bestehender Unterlagen nicht mehr 

beantwortet werden. 

Zu Frage 5: 

Offensichtlich ergaben sich aus den sichergestellten Buchhaltungsun­

terlagen keine Hinweise, wonach Ware bezahlt worden wäre. Es han­

delt sich um ein Fernschreiben der Rundespolizeidirektion Salzburg 

vom 14.7.1975 an die Bundespolizeidirektionen Innsbruck, Linz und 

Graz und nicht um ein persönliches Schreiben von HR Dr. GLINIG. 

Zu Frage 6: 

Selbstverständlich wurden die sichergestellten Unterlagen ausgewer­

tet. In seiner Niederschrift am 12.7.1975 gab Herr SMOJ.l.IN ua. an, 

daß eine SchUldenlast von ca. 1 Million Schilling vorhanden war. Er 

gab weiters an, daß er an Aktien Waren im Wert von ca. S 200~OOO,­

und ein gemietetes Lokal in Graz, das er mit ca. 750.000,- beziffer­

te, in das Geschäft in Salzburg eingebracht habe. 
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Am 14.7.1975 wurde die Bundespolizeidirektion Graz ersucht zu erhe­

ben, mit welcher Schuldenlast Herr SMOLLIN nach Salzburg gekommen 

sei. Es wurde die Frage nach dem Wert des Lokales in Graz gestell t 

und um Erhebungen in der Konkursabteilung bzw. in der Exekutionsab­

teilung gebeten. 

Die Bundespolizeidirektion Graz teilte hiezu am 22.7.1975 ua. mit, 

daß Herr SMOLLIN 1974 einen Offenbarungseid abgelegt habe. In weite­

rer Folge wurden die Exekutionen aus den Jahren 1973 bis 1975 ange­

führt. 

Am IR.7.1975 gab der Vermieter des Gesthäftslokales in Graz an, daß 

er noch Forderungen von ca. S 140.000,- gegenüber Herrn SMOLLIN 

habe. Auf eine Bewertung des Geschäftslokales findet sich jedoch 

kein Hinweis. 

Zu Frage 7: 

Am 11. bzw. 14.7.1975 lagen Anzeigen im formellen Sinne - abgesehen 

von einer Niederschrift - noch nicht vor; bis Dezember 1975 wurden 

jedoch 90 Anzeigen an das Landesgericht Salzburg übermittelt. 

Zu Frage Rund 9: 

Die Existenz de~artiger Anzeigen in den Salzburger Polizeiakten ist 

auf einen Irrtum der zuständigen Sachbearbeiter zurückzuführen. 
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Zu Frage .10: 

Wie ich bereits in einer vorigen Anfrage zu diesem Fall mitgeteilt 

habe, habe ich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln versucht, den 

mir zugekommenen Sachverhalt aufzuklären. Darüber hinaus waren die 

von Herrn SMOLLIN erhobenen Vorwürfe ohnehin bereits Gegenstand von 

Untersuchungen seitens der Staatsanwaltschaft bzw. der DienstbehHr­

de. 

Zu Frage 11: 

Nei.n. 

Zu Frage .12: 

Deren Beantwortung erübrigt sich im Hinblick auf die Ausführungen 

7.U Frage 1.0. 
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